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Vorbemerkung

Bewusst oder unbewusst breitete sich im Land eine Art geheimes Ein-

verständnis aus, Stillschweigen über die Folter zu bewahren. Viele 

Menschen gelangten im Laufe der Jahre zu der Überzeugung, dass 

Misshandlungen von Gefangenen des Militärregimes zwar alltäglich, 

massive Folterungen im eigentlichen Sinn aber nicht so häufig ge-

wesen seien. Diejenigen, die gefoltert worden waren, trugen jedoch – 

ebenso fast immer stillschweigend – die Erinnerungen, die körperli-

chen und seelischen Spuren und Folgen der, wie es in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte heißt, »grausamen, unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung« mit sich herum, die ihr Leben aus 

den Angeln gehoben, es buchstäblich verstümmelt hatte.

Andere dagegen hielten es für richtig und notwendig, in den Fällen 

Wahrheit und Gerechtigkeit anzustreben, wo es um verschwundene 

Verhaftete oder politische Gefangene ging, die als Opfer von fehler-

haften, summarischen Verfahren exekutiert worden waren, oder auch 

bei sogenannten Kernfällen von Menschenrechtsverletzungen, glaub-

ten jedoch nicht, dass es möglich sei, den Opfern von politischer Haft 

und Folter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wie sollte man eine 

Folterung nach 30 Jahren glaubhaft nachweisen? Oder welchen Sinn 

hätte es, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wenn die Ta-

ten so weit zurücklagen?

Wir wollen auch nicht verschweigen, dass derartige Zweifel sogar in 

den ersten Sitzungen der Nationalen Kommission zur Untersuchung 

von politischer Haft und Folter auftauchten, die Präsident Ricardo La-

gos Escobar nach seinem entscheidenden, »Es gibt kein Morgen ohne 

Gestern« titulierten Parlamentsantrag vom 12. August 2003 ins Leben 
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gerufen hatte. Welchen Sinn hat es, 30 Jahre später einen Bericht zu 

erarbeiten?

Nachdem wir über Monate hinweg sehr persönliche Schilderungen 

angehört haben, oft mit flüsternder und tränenerstickter Stimme unter 

Qualen artikuliert, nachdem wir die körperlichen und seelischen Ver-

letzungen, die familiären und sozialen Folgen – von denen sich man-

che in keiner Weise mehr gutmachen lassen – bei all den inhaftierten 

und gefolterten Chilenen und Chileninnen gesehen haben, hegen wir 

heute nicht mehr den geringsten Zweifel daran, dass wir uns auch die-

sem Teil der Wahrheit stellen mussten, um die bestmögliche Wieder-

gutmachung und Gerechtigkeit für all diese Brüder und Schwestern 

zu erreichen; das ist ihnen unser Land schuldig. Nur so kommen wir 

auf dem weiterhin schwierigen und notwendigen Weg der Wiederan-

näherung und Versöhnung zwischen den Chilenen ein Stück voran.

Mehr als 30 000 Personen sind vorstellig geworden. Wir haben sie 

gesehen und angehört. Mehr als 30 000 Personen haben den Mut auf-

gebracht, in unsere Büros zu kommen oder sich auf unsere regiona-

len Aufrufe zu melden. Und mehr als 30 000-mal haben wir die Fas-

sungslosigkeit, die Angst und die Hilflosigkeit der verletzten Men-

schenwürde gespürt, verletzt von Vertretern des Staates, von denen 

man Respekt vor den Menschen, den Schutz der Schwachen und die 

gewissenhafte Befolgung der Gesetze erwartet – oder erwarten kön-

nen müsste. Auf diese Weise ist uns klar geworden, dass Machtmiss-

brauch die schlimmste Form allen Missbrauchs ist, denn er untergräbt 

letztlich das Fundament jener grundlegenden Verlässlichkeit, die je-

der Bürger von staatlichen Institutionen erwartet.

Aber wie erklärt sich das Schweigen der Opfer? Dass die Täter 

schwiegen, die ihrerseits Opfer ihrer Taten sind, kann man verstehen. 

Warum aber schwiegen die Opfer?

Wir erkannten, dass dieses Schweigen nicht nur von Angst her-

rührt – einer sehr tief sitzenden Angst! Es geht hier auch um ein Ge-

fühl grundlegender Würde. Der Familie als ehemaliger Gefangener 

gegenüberzutreten ist eine Sache. Es fällt nicht schwer, seine Unschuld 

zu erklären und sogar einen gewissen Stolz zu empfinden, weil man 
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um einer Sache willen, die man als ehrenvoll ansah, Unrecht erlitten 

oder Leid erfahren hat. Und ebenso menschlich ist es, sich lieber stolz 

als gedemütigt zu zeigen. Doch offen über Folter, Erniedrigung, kör-

perliche und seelische Verletzungen zu sprechen macht große Mühe. 

Selbst gegenüber dem eigenen Ehepartner. Aber gerade dieses Schwei-

gen, so verständlich es auch ist, vergrößert das Leid.

Trotz allem, was wir gehört haben, fällt es uns noch immer schwer, 

uns die Schmach eines sexuellen Übergriffs vorzustellen, die schänd-

liche Missachtung des jedem Menschen innewohnenden Scham-

gefühls, die wiederholte körperliche Gewalt, um Geständnisse zu er-

zwingen, die Elektroschocks, die als »das Telefon« bekannten gleich-

zeitigen Schläge auf beide Ohren und jene krankhafte Phantasie, die 

wir Menschen an den Tag legen, wenn wir uns an einem Menschen 

 abreagieren, der uns ausgeliefert ist, oder einfach nur unsere Macht 

demonstrieren wollen.

Wir stellen auch mit Entsetzen fest, wie viele Folteropfer damals 

zwischen 17 und 24 Jahren alt waren, Menschen, deren gewohntes Le-

ben buchstäblich mit einem Schlag zunichte gemacht wurde. Wie viele 

zerstörte Familien es gibt, weil die Eltern vollkommen verändert zu-

rückkamen, nervlich zerrüttet und von schier unvorstellbaren Ängs-

ten gequält. Und wie viele ruinierte Leben, weil diese Menschen nach 

Haft und Folter weder Arbeit noch einen Platz in der Gesellschaft fan-

den und aus diesem einfachen Grund auch ihren Kindern nicht die 

Bildung, die materielle und gesundheitliche Fürsorge angedeihen las-

sen konnten, auf welche diese einen berechtigten Anspruch haben.

Allerdings tun wir dies alles 30 Jahre später. Die Opfer sind nicht 

mehr dieselben und sehen mit anderen Augen, wer sie sind und wer 

sie hätten sein können. 30 Jahre später sind auch die in irgendeiner 

Weise in diese Taten involvierten Institutionen und Personen nicht 

mehr dieselben. Wir leben heute in einem ganz anderen Land, das 

uns zwingt, etwas anzuerkennen, was immer als nicht hinnehmbar 

galt. 30 Jahre sind vergangen, in denen wir einen sehr schmerzhaften 

Prozess durchlebt haben, in denen sich häufig die Gerechtigkeit Bahn 

gebrochen hat und in denen wir allmählich mit anderen Augen in die 
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Zukunft geblickt haben, und deshalb kann man nun auch erwarten, 

dass diejenigen, die Opfer von Erniedrigung und Unrecht geworden 

sind und deren Leid man totgeschwiegen hat, in unser gesellschaftli-

ches Leben integriert werden.

Doch genug der Präliminarien. Die folgenden Seiten werden über 

das informieren, was wir hier zusammenfassen möchten. Im Namen 

aller Mitglieder dieser Kommission, im Namen all jener, die in ihr 

mitgearbeitet haben, all jener, die großzügig ihren Beitrag zur Erfül-

lung dieser Aufgabe geleistet haben – und denen wir von Herzen dan-

ken –, bekunden wir den Wunsch, dass diese gemeinsame Anstren-

gung mit dazu beiträgt, dass sich das Vergangene nie mehr wiederholt 

und sich die Chilenen endlich die Hand reichen können.

 Nationale Kommission zur Untersuchung 

von politischer Haft und Folter


